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RS OGH 1979/3/13 4Ob506/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1979

Norm

ZPO §541

Rechtssatz

Ergibt sich die Unzulässigkeit der Wiederaufnahmsklage erst nach Prüfung streitiger Tatsachen - die Kläger hatten in

der Wiederaufnahmsklage ausdrücklich ein Verschulden an der verspäteten Vorlage des Schreibens bestritten - ist die

Klage mit Urteil abzuweisen.
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